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https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/studie-zur-entwicklung-der-
elektronischen-identifizierung-im-zahlungsverkehr--820846

https://ec.europa.eu/futurium/en/blog/expert-group-electronic-identification-and-
remote-know-your-customer-processes-call

https://www.dertreasurer.de/news/cash-management-
zahlungsverkehr/kontoeroeffnung-treasurer-fordern-elektronische-
identifizierung-2012111/

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/2019/03/1
5/The+potential+of+electronic+identification+under+eIDAS+in+th
e+banking+sector

https://thepaypers.com/digital-identity-security-online-fraud/the-paypers-
releases-the-digital-onboarding-and-kyc-report-2020--1240852

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-
Plan-on-anti-money-laundering

https://www.springerprofessional.de/elektronische-
identifikation/bank-it/eid-verhilft-banken-zu-neuen-
geschaeftsmodellen/17516030



Verimi – Die Identitätsplattform für die digitale Gesellschaft
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Identitäts- und 

Vertrauensplattform

Verifizierte Identitäten 

aus Dokumenten oder 

bestehenden Nutzerkonten

Nutzerfreundlich mit 

höchsten Sicherheits- und

Datenschutz-Standards

Verimi

Standard für 

digitale Identitäten

Eine digitale Identität 

überall einsetzbar

✓ für Bürger 

✓ für Unternehmen 

✓ für Behörden

Unser Ziel

Eine einheitliche 

User Experience



Verifizieren
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Speichern Wiederverwenden

Verifizierung und Wiederverwendung
für verschiedene Regulierungsbereiche

Verifizierung mittels 
eID, Video Ident, Bank Ident

Abruf der Identitätsdaten bis 
GWG / eIDAS substantiell

Branchenübergreifende
Wiederverwendung bei Partnern

Authentifizierung mittels 2FA

Während des Onboarding- Prozesses 
Identitätsdaten im Profil speichern



Regulierung im 
deutschen
Bankensektor
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Verimi - Reguliertes Zahlungsinstitut und GwG-Verpflichteter
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Digitale Identifikationsmöglichkeiten gem. § 12 GwG

* § 17 GwG

GWG –
Verpflicheter*

QES + 

Ref.Überw.

eID

Video-
Ident
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Datenweitergabe zwischen GwG-Verpflichtete gem. § 17 GwG

* § 17 GwG

Bank

GWG –
Verpflicheter*

QES + 

Ref.Überw.

eID

Video-
Ident



9

Video

Post

eID

Verimi-
Kunde

Bank / Partner

Rückgriff gem. 17 Abs.1 GwG

Übermittlung der GWG konformen Identität
nach Maßgabe des § 17 Abs.3 a

Personalausweis

Rückgriff gem. § 17 GwG im Bereich KYC

_ Nr. 1: Begründung einer eigenen Geschäftsbeziehung

_ Nr. 2: Daten sind nicht älter als 24 Monate

_ Nr. 3: Verpflichtete hat keine Zweifel an der Richtigkeit der erhobenen Daten

_ Nr. 4: das bei der Verifizierung vorgelegte Ausweisdokument ist noch gültig



Erfolgsfaktor Identitätsplattform
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Eine 
Plattform

Alle ID Dokumente Personalausweis, Führerschein, etc.

IDs aus allen Quellen Bestand (Bank, KK), Erfassung (eID, Video, Auto), Self

Einmalig oder für Re-Use Identity speichern

In allen Use Cases Reguliert / Nicht reguliert

Über alle Trust Level Public / Private (eIDAS substantiell, GwG, TKG, VBA, etc.)

Für alle Funktionen Access, Ident, Sign & Pay



Zentrale Use Cases für mehr Datensouveränität
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Starke Authentifizierung
Universeller Zugang über Single Sign-On und
zusätzliche Sicherheit über Zwei-Faktor-
Authentifizierung

Qualifizierte elektronische Signatur
Dokumente rechtssicher digital
unterschreiben

Online Ausweisen
Personaldokumente wie Ausweis und 
Führerschein verifizieren, speichern und 
weiterverwenden

Einloggen mit Verimi

Unterschreiben mit Verimi

Ausweisen mit Verimi

Bezahlen mit Verimi

Sicherer und komfortabler Check-out
Integrierte Zahlungslösung zum Schutz 
der Daten



Wir brauchen eine übergreifende europäische Lösung

Digitalisierung
Branchenübergreifend, 

interoperabel

Technologie
Mobile first, neue Standards

Mindset
Datenhoheit beim Nutzer

Regulierung
AMLD, GDPR, eIDAS, PSD2
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Vielen Dank für Ihr Interesse! 

maximilian.riege@verimi.com

Verimi GmbH I Oranienstraße 91 I 10969 Berlin 
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• Anforderungen an die Validierung einer QES richten sich nach 

Artikel 32 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 910/2014.

• Bestätigung der Gültigkeit der QES

• Qualifiziertes Zertifikat

• Qualifizierter  Vertrauensdiensteanbieter

• Kongruenz der Signaturvalidierungsdaten

• Eindeutigkeit

• Pseudonymnutzung

• Qualifizierte elektronische Signaturstellungseinheit

• Unversehrtheit

• Erfüllung Art 26 (Anforderungen an fortgeschrittene 

elektronische Signaturen)

• Referenzüberweisung:

• Transaktion unmittelbar vom Zahlungskonto  § 1 Abs. 17 ZAG 

• Lautet auf  den  Namen  des  Vertragspartners

• einem Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 oder Nr. 3 GwG

12 Abs. 1 S. 1 – Identitätsüberprüfung  natürlicher 
Personen

12 Abs. 1 S. 2 und 3  – Identitätsüberprüfung anhand 
einer QES

§ 12 GwG Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung

• Für Identifizierung, gem. 10 Abs. 1 Nr. 1

• Nr. 1: qualifizierten Identifikationsdokuments (Pass, Personalausweis)

• Nr. 2: elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 PAuswG, nach §

12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des 

Aufenthaltsgesetzes,

• Nr. 3: QES nach Art. 3 Nr. 12 der VO (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates

• Nr. 4: Notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem, nach der 

sog. eIDAS-Verordnung

• Nr. 5: Dokumenten nach § 1 Abs. 1 ZIdPrüfV (Personen, welche das 16. 

Lebensjahr nicht vollendet oder jene mit einem Betreuer )
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• Geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung

• Kunden, Transaktionen und Dienstleistungen oder Produkte

• vorherige schriftlich dokumentierte Risikobewertung

• Darlegung der Angemessenheit der angewandten vereinfachten 

Sorgfaltspflichten, nach § 10 Abs. 2 S. 4 GwG

14 Abs. 2 Umfang der Maßnahmen zur Erfüllung der 
allgemeinen Sorgfaltspflichten Grundsatz

§ 14 GwG Vereinfachte Sorgfaltspflichten

• Verpflichtete können angemessen reduzieren.

• Insb. die Überprüfung der Identität abweichend von den §§ 12 und 13 auf der 

Grundlage von sonstigen Dokumenten, Daten oder Informationen 

durchführen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle 

stammen und für die Überprüfung geeignet sind. 

• BaFin AuA 2018,  Ziff. 6.3: Vorlage eines Führerscheins oder einer 

Stromrechnung, aus der der Name der zu identifizierenden Person 

hervorgeht.

• Gem. EBA-Leitlinien zu Risikofaktoren im Zusammenhang mit der 

Kundenidentifizierung im Rahmen der Erfüllung vereinfachter 

Sorgfaltspflichten, Anpassungsmöglichkeiten durch den Verpflichtete  bzgl.:

(1) des Zeitpunkts der Überprüfung der Identität,

(2) der Menge der für die Identifizierungs-, Verifizierungs- oder 

Überwachungszwecke eingeholten Informationen und 

(3) der Qualität oder die Quelle der für die Identifizierungs-, 

Verifizierungs- oder Überwachungszwecke eingeholten 

Informationen.
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• Regelt die Weitergabe und Wiederverwendung von 

Identifizierungsdatensätze nach § 17 Abs. 1 

• Vermeidung wiederholten Identifizierungsaufwand, Reduzierung  

„Lock-In-Effekt“.

• Daten wurden beim Dritten durch Anwendung der allgemeinen 

Sorgfaltspflichten erhoben (Erhebung/Aktualisierung durch GwG-

Verpflichteten) 

• Nr. 1: Begründung einer eigenen Geschäftsbeziehung

• Nr. 2: Daten sind nicht älter als 24 Monate

• Nr. 3: Verpflichtete hat keine Zweifel an der Richtigkeit der 

erhobenen Daten

• Nr. 4: das bei der Verifizierung vorgelegte Ausweisdokument ist 

noch gültig

17 Abs. 1 Satz 2 – Dritte ohne vertragliche Basis 17 Abs. 3a - Rückgriff und Wiederverwendung

§ 17 GwG Ausführung der Sorgfaltspflicht durch Dritte
• Abs. 1 S. 1 : „Zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 GWG kann auf  Dritte  

zurückgegriffen werden“

• Nr. 1: Alle im Inland nach dem deutschen Geldwäschegesetz 

Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 GwG)

• Nr. 2: Alle in einem EU-Mitgliedstaat nach der Vierten 

Geldwäscherichtlinie Verpflichtete (Art. 2 Abs. 1 der RiL)

• Nr. 3 lit. a: In einem EU-Mitgliedstaat ansässige 

Mitgliedsorganisationen oder Verbände von dort nach der Vierten 

Geldwäscherichtlinie Verpflichteten

• Nr.3 lit. b: In Drittstaaten ohne hohes Risiko ansässige Institute und 

Personen, bei denen die vorgenannten Gruppenvoraussetzungen nicht 

erfüllt sind oder die nicht gruppenangehörig sind, die aber den der 

Vierten Geldwäscherichtlinie entsprechenden Sorgfalts- und 

Aufbewahrungspflichten unterliegen und diesbezüglich in einer mit 

Kapitel IV Abschnitt 2 der RiL (EU) 2015/849 entsprechenden Weise 

beaufsichtigt werden

https://schulz-beratung.de/6-eu-geldwaescherichtlinie-aenderungen-im-ueberblick/

